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Dem Schöffengerichtsurtheil, welches den Angeklagten B. 
wegen der ihm beigemeffenen Wechselfteirlpelfteuerhinterziehung 
freigesprochen hat, ist darin beizuvslichteu, daß in diesem Vor­
legen des Wechsels als Beweismittel an das Prozehgericht 
ein „aus den Händen geben" des Wechsels im Liuue der 
W 6 und 11 des Gesetzes,Antreffend die Wechselstenipelftener 
vom 10. Iuui 1869 nicht zu erblicken sei. Denn unter 
dem an den angezogenen Gesetzesstellen erwähnten „aus den 
Händen geben" des Wechsels ist nicht jeder mechanische AuS- 
händigunSakt, sondern ein solcher zu verstehen, welcher einen 
Theil des Wechselumlanffs bildet. (Vgl. auch Mewes, 
Gesetz über die Wechselstempelreuer, notu '2 zu § 6 D. 24.)

Dagegen bat vlau auch der vorigen Instanz darin bei- 
zutrelen, daß eine nach § 15 des angezogenen Gesetzes straf­
bare Wechselstempelstenerlnnterziehnng durch die unterlassene 
Versteuerung des Wechsels bei Abschluß des erwähnten Kom­
pensationsvertrages begründet wurde.

Nach Ansicht der gegenwärtigen Instanz gestaltet sich in 
Ansehung des fraglichen Wechsels die Versteuerungspflicht 
folgendermaßen.

4 des mehrangezogenen Gesetzes erklärt für die Ent­
richtung der Stempelabgabe verhaftet sämmtliche Personen, 
welche an dem Umlauf des Wechsels im Bundesgebiet Theil 
genommen haben. Welche Personell als Thei Rechner an 
dem Umlauf eines Wechsels hinsichtlich der Steuerpstichtigkeit 
angesehen werden, besagt der § 5. Zu diesen Personen ge­
hört auch der Air S stell er.

Deine Verpflichtung zur Versteuerung des Wechsels richtet 
sich nach den Bestimmungen in ^ 6 und 7. Der I 11 
bezieht sich nur aus spätere Inhaber.

Der Angeklagte war Aussteller des in Rede stehenden 
Wechsels. Als solcher durste er nach § 7 vor Entrichtung 
der Stempelabgabe den Wechsel dem Acceptanten zur Annahme 
vorlegen. Dieser mußte den Wechsel vor dessen Rückgabe 
versteuern. Dolches ist nicht geschehen, vielmehr kehrte der 
Wechsel unversteuert in die Hände des Ausstellers zurück. 
Deine rechtliche Ltellung zu dem Wechsel änderte sich aber 
durch die unversteuerte Rückgabe des Wechsels voll Seiten des 
Aeceptanten insofern, als der Aussteller nunmehr, da der 
Wechsel in Folge Aunahmeerklärung nicht mehr in derselben 
Gestalt in seine Hände zurückkehrte, in welcher er denselben

ausgegeben hatte, als fernerer Inhaber im Sinne des ß 11 
zu betrachten und als solcher verpflichtet war, den Wechsel 
vor einem dort angegebenen Zeitpunkte zu versteuern. Es 
fragt sich nun, ob dieser Zeitpunkt der Versteuernngspfticht 
mit dem Abschluß des obgedachten Kompensationsvertrages 
eintrat. Das Geietz erwähnt diesen Fall der Realisirung des 
Wechsels unter den im §11 aufgezählten Fällen ausdrücklich 
nicht, sondern bezeichnet unter Anderem die Versteuernngs- 
ptlicht in der Person des späteren Inhabers als eingetreten: 
wenn er Zahlung aus den Wechsel empfängt. In­
dessen erscheint es nicht geboten, unter der hier erwähnten 
Zahlung ledigli ch Banrzahluug zu verstehen. Vielmehr ist 
darunter auch die Deckung des Wechsels in anderer Form als 
durch Baarzahlung, mithin auch durch Aufrechnung der 
Wechselsordernng mit einer Gegenforderung des Wechselschuld- 
ners zu begreifen, zumal nach § 988 des Bürgerlichen Ge­
setzbuchs für das Königreich Dachsen durch Ausrechnung beide 
Forderungen, soweit deren Betrag sich gleichkommt, erlöschen, 
mithin die Wirkung nach Ausrechnung der Zahlung gleich­
steht, indem sie wie letztere, die Erfüllung und hierdurch die 
Erlöschung der Forderung bewirkt. Bergt. § 976 des Bür­
gerlichen Gesetzbuchs. Die Hereiuziehung der Tilgung einer 
Wechselsordernng durch Kompensation in die Steuerpflicht 
entspricht auch dem Sinne und Geiste des Gesetzes insofern, 
als die Steuer den 'Wechselverkehr treffen soll, welcher den 
Kapitalumsatz vermittelt, in dem vorausgesetzten Falle aber 
der Wechsel auch als Umsatzmittel dient.

Gegen vorstehende Beurtheilung könnte zwar geltend ge­
macht werden, daß die Aufzählungen in §§ 5 und 11 keine 
Beispiele, sondern definitive Bestimmungen seien und daher 
eine Ausdehnung des Begriffs der Theilnahme an dem Wechsel- 
umlauf durch analoge Anwendung aus ähnliche Fälle um so 
gewisser unstatthaft sei, als es sich hier um ein Steuergesetz 
handle, welches nicht über die ihm gezogenen Grenzen er­
weitert werden dürfe. Allein die angefochtene Entscheidung 
enthält nicht eine Ausdehnung der Stenerpslicht über die 
derselben unterworfenen Fälle, sondern nur die Auslegung 
eines vorn Gesetze anerkannten Falles der Steuerpflicht.

Die von der Revision behauptete Verletzung des § 11 des 
mehrangezogenen Gesetzes liegt daher nicht vor.

Persönliche Dienstverhältnisse der Den inten.
Kgl. P r. Fin.-Rlin.-Erlaß 

ä. 4. Berlin, den 27. April 1896 III 4298.
Nach einer Zeitungsnachricht hat ein Provinzial-Steuer- 

Director dein betr. Provinzial Schulkollegium mitgetheilt, daß 
in seinem Bezirke bereits seit längerer Zeit ein fühlbarer 
Mangel an Lteuer-Supermumeraren vorhanden sei und daß 
ein Zuwachs jüngerer Kräfte erwünscht erscheine. Hieraus 
wird in der Zeitung der Schluß gezogen, daß die Verwal­
tung der indirecten Steuern nicht an Ueberfüllung leide und 
daß die jetzt eintretenden Supernumerare gute Aussicht hätten.

Es entspricht meinen Absichten nicht, wenn zur Zeit aus 
einen größeren Zudrang zur Steuerbeamten-Laufbahn hinge­
wirkt wird.

Die Aussichten aus Beförderung sind gegenwärtig und 
für die nächsten Jahre für einen großen Theil der früheren 
Lteuer-Supernumerare sehr ungünstig. Ob diese Aussichten 
sich bereits für die jetzt eintretenden Beamten erheblich besser 
gestalten werden, läßt sich nicht mit Bestimmtheit übersehen.

Die Zahl der Supernumerare ist zwar in den letzten 
Jahren gegen die festgesetzte Normalzahl immer mehr zurück­
geblieben. Am 1. September 1895 fehlten an letzterer mehr 
als 20 Prozent. Dieses ist aber höchst erwünscht, weil die 
Annahme in früheren Jahren nicht im richtigen Verhältniß 
zum Bedarf gestanden hat. Wenn der Zudrang in nächster

Zeit wieder größer werden sollte, müßte eine weitere Herab­
setzung der Normalzahl in Erwägung genommen werden.

Ew. Hochwohlgeboren wollen deshalb bis aus Weiteres 
jede Maßnahme unterlassen, welche geeignet sein könnte, einen 
größeren Andrang zum Steuer-Supernumerariat hervorzurufen.

— Dieser Erlaß kann wohl als eine Folge unseres in 
Nr. 7 im April veröffentlichten Artikels „Nachwuchs der 
Zoll- und Steuer-Techniker" angesehen werden.

Dem Vernehmen nach beabsichtigt der Herr Minister der 
Calamität beim Steuer-Supernumerariat ernstlich entgegen­
zutreten; ein die Klagen dieses Standes berücksich­
tigender Umschwung steht bevor. Wir hoffen bald 
Näheres mittheilen zu können.

Neubesetzung oberer Stellen.
Wir haben unseren Lesern schon mitgetheilt, daß der 

Steuerrath Böther in Elbing und der Hauptamtsrendant 
Rechnungsrath Niedemeyer zu Glognu gestorben sind. Die 
Wiederbesetzung beider Stellen dürfte am 1. Juli stattfinden. 
Zu demselben Zeitpunkt werden, wie wir erfahren, die Steuer­
räthe von Skopnik zu Biebrich — jetzt der älteste in der 
Monarchie — und Troje zu Prenzlau in den Ruhestand 
treten, sodaß 4 höhere Stellen zur Wiederbesetzung gelangen 
können. Es ist wohl als sicher anzunehmen, daß für zede


